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Kommunale Flüchtlingshilfe
Bund, Länder und Kommunen müssen abgestimmt vorgehen
Liebe Leserinnen und Leser,

die Lage in der Ukraine ist dramatisch - mit einer großen 
Welle der Hilfsbereitschaft versuchen die Menschen 
auch in Deutschland den aus den Kriegsgebieten Flüch-
tenden zu helfen. Dafür gebührt ihnen großer Dank und 
Anerkennung.

Bei aller Freue über die große Hilfsbereitschaft dürfen 
wir aber nicht vergessen, dass die Situation auch für die 
Kommunen eine große Herausforderung darstellt. Wie 
bereits im Jahr 2015 muss auch diesmal in kurzer Zeit 
Unterbringung und Betreuung der Hilfesuchenden 
organisiert werden. Viele Kommunen zeigen sich hilfs-
bereit und sind auf die Aufnahme vorbereitet. Dabei darf 
es am Ende aber nicht allein von persönlichen Kontak-
ten oder dem Zufall abhängen, wo welche Flüchtlinge 
untergebracht werden und wie die Kommunen damit 
umzugehen haben. Diese Aufgaben dürfen Bund und 
Länder nicht allein den Kommunen überlassen. Es ist 
wichtig, dass Bund, Länder und Kommunen gut abge-
stimmt vorgehen und steuernd in die Verteilung ein-
greifen.

Als Grundlage einer gesteuerten Verteilung muss eine 
Registrierung erfolgen, damit die Kommunen wissen, 
wer bei ihnen ankommt und wie diese Personen betreut 
werden müssen - aber auch, damit man zum Schutz der 
Geflüchteten weiß, wer wen aufgenommen hat. Wir dür-
fen wegen der aktuellen Untätigkeit der Bundesregie-
rung nicht in einen Kontrollverlust schlittern, der letzt-
endlich bei den Kommunen zu erheblichem 
Mehraufwand führen würde.

Finanziell stehen in erster Linie die Länder in der 
Pflicht: Sie müssen den Kommunen aufgabenangemes-
sen und auskömmlich Finanzmittel zur Verfügung stel-
len. Dazu gehört auch finanzielle Unterstützung bei den 
jetzt anstehenden Aufgaben, damit die Kommunen Erst-
versorgung, Unterkunft, psychologische Hilfsangebote 
sowie auch eine angemessene Kinderbetreuung für die 
oftmals traumatisierten Menschen bereitstellen kön-
nen. Inwieweit sich der Bund auch an den flüchtlingsbe-
dingten Mehrausgaben der Länder und Kommunen 
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beteiligt, müssen letztendlich Bund und Länder mitein-
ander vereinbaren. Die unionsgefürte Bundesregierung 
hatte in Folge der Flüchtlingswelle 2015 Ländern und 
Kommunen erheblich finanziell unter die Arme gegrif-
fen. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes entlässt 
aber die Länder nicht aus ihrer Verantwortung. 

Ein Blick auf die Finanzlage der Kommunen zeigt, 
dass der finanzielle Spielraum bereits coronabedingt 
gering ist und insbesondere auch durch die aktuelle 
Preisentwicklung weiter verringert wird. Denn vor allem 
steigende Energiepreise machen nicht vor Kommunen 
halt. Vor diesem Hintergrund ist auch die kommunale 
Forderung nachvollziehbar, dass der Bund seine finanzi-
elle Beteiligung an den flüchtlingsbezogenen Unter-
kunftskosten weiterführt, die Ende des vergangenen 
Jahres ausgelaufen ist. Zurecht verweist der Deutsche 
Landkreistag darauf, dass dieses Thema in Anbetracht 
der zu uns kommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukra-
ine neue Bedeutung erlangen wird.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Dr. André Berghegger
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Gleichwertige Lebensverhältnisse
Regierungsfraktionen lehnen Parlamentarischen Beirat ab
Der Deutsche Bundestag hat am 16. 
März 2022 mit der Mehrheit der 
Regierungsfraktionen einen Antrag  
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur Einsetzung eines Parlamentari-
schen Beirats für gleichwertige 
Lebensverhältnisse abgelehnt.

Der Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. 
Andrér Berghegger MdB bedauert, 
die Haltung der Regierungsfraktio-
nen: „Damit wird eine große Chance 
vertan, in der Arbeit des Deutschen 
Bundestages Aspekte gleichwertiger 
Lebensverhältnisse als Quer-
schnittsthema hervorzuheben. Die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse ist nicht nur etwas für Sonn-
tagsreden, sondern die Berücksich-
tigung gleichwertiger Lebensver- 
hältnisse muss auch im parlamen-
tarischen Beratungsablauf des Deut-
schen Bundestages stärker zur Gel-
tung kommen. Offensichtlich haben 
die Regierungsfraktionen Sorge, 
dass ihr Regierungshandeln durch 
eine intensivere parlamentarische 
Begleitung stärker in den Auswir-
kungen auf gleichwertige Lebens-
verhältnisse hinterfragt werden und 
dies zu großer Kritik führen könnte.“

Ob in den Gesetzgebungskompe-
tenzen, in der Finanzverfassung 
oder aber als wichtiges Element im 
Sozialstaatsprinzip: Das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutsch-
land erwähnt die gleichwertigen 
Lebensverhältnisse an mehreren 
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Stellen. In der zurückliegenden 
Wahlperiode haben Bund, Länder 
und Kommunen intensiv in der 
Kommission zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse disku-
tiert und am Ende Ergebnisse vorge-
legt, die sicherlich nicht bei allen 
gleichermaßen Beifall bekommen 
haben. Diese sind es aber wert, dass 
sie auch im Deutschen Bundestag 
weiter behandelt werden – und das 
auch jenseits der konkreten Gesetz-
gebungsverfahren.

Damit hätte ein Parlamentari-
scher Beirat für gleichwertige 
Lebensverhältnisse nicht nur auf 
einer verfassungsrechtlichen 
Grundlage aufbauen können, son-
dern hätte auch ein umfangreiches 
Themenfeld bearbeiten können.

Es ist in den kommenden Jahren 
von besonderer Bedeutung, den 
Querschnittsbezug der Zielstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
in alle Bereiche der Parlamentsar-
beit zu integrieren – dies auch mit 
Blick auf die Entwicklung in unse-
ren Kommunen. Dabei geht es nicht 
um das Ost/West-Verhältnis. Es geht 
unabhängig von Himmelsrichtun-
gen um strukturstarke und struktur-
schwache Kommunen, es geht um 
das Stadt/Land-Verhältnis, es geht 
um Wechselwirkungen zwischen 
städtischen Ballungszentren und 
ländlichen Regionen. Entscheidend 
ist, dass die Menschen in unserem 
Land, egal wohin es sie zieht, gut 
und gerne leben können.

Wenn der 
Bund 400.000 
neue Woh-
nungen jähr-
lich schaffen 
will – vorzugs-
weise in städ-
tischen Bal-
lungszentren, 
wird sich das 
auch auf die 
l ä n d l i c h e n 
Räume aus-
wirken. Wenn 
die Bundesre-
gierung den 

Ausbau der erneuerbaren Energien 
massiv forcieren will, wird sich das 
auf die Lebenswirklichkeit der Men-
schen insbesondere in ländlichen 
Regionen auswirken. Eine nachhal-
tige, barrierefreie, innovative und 
für alle alltagstaugliche und bezahl-
bare Mobilität ist Voraussetzung für 
gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Stadt und Land. Der Ausbau der 
Breitband- und Mobilfunkversor-
gung ist ein weiteres Themenfeld 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
– und diese Liste lässt sich fortfüh-
ren – und immer wieder sind andere 
Ausschüsse federführend invol-
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viert.

Darum wäre es wichtig, im Bun-
destag ein Gremium zu schaffen, 
dass sich umfassend mit diesen Fra-
gen befassen kann, ohne an ein Kor-
sett parlamentarischer Beratungs-
verfahren gebunden zu sein.  Auf 
den ersten Blick mag man meinen, 
einen Parlamentarischen Beirat für 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
brauche es gar nicht, weil der Deut-
sche Bundestag die Kommunen und 
damit zumindest einen Teil des 
Themenkomplexes gleichwertiger 
Lebensverhältnisse inhaltlich an 
den Bauausschuss angedockt hat. 
Man könnte meinen, dass dort aus-
reichend Gelegenheit besteht, auch 
über gleichwertige Lebensverhält-
nisse zu reden. Aber aus Erfahrun-
gen der zurückliegenden Wahlperi-
ode ist bekannt, dass das Andocken 
der Kommunen beim Bauausschuss 
nicht wirklich dazu geführt hat, 
dass kommunal relevante Aspekte 
und Fragen gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in den Beratungen des 
Deutschen Bundestages angemes-
sen berücksichtigt werden konnten: 
Viele Themen werden mitberatend 
und  ohne Debatte behandelt – nicht 
weil kein Interesse zur Beratung 
bestand, sondern weil die Aus-
schusszeit nicht ausreicht.

Ein Parlamentarischer Beirat für 
gleichwertige Lebensverhältnisse 

ist auch wesentlich zielführender 
als die Einsetzung eines Unteraus-
schusses. Denn die Erfahrung frü-
herer Wahlperioden zeigt, dass 
solch ein Unterausschuss immer in 
der Arbeit dadurch gehemmt ist, 
dass er auf die Überweisung an sei-
nen „Mutterausschuss“ angewiesen 
ist. Gerade die Vielfältigkeit der 
Aspekte gleichwertiger Lebensver-
hältnisse macht aber die Zuordnung 
zu einem „Mutterausschuss“ 
schwierig, so dass ein parlamentari-
scher Beirat für gleichwertige 
Lebensverhältnisse in jedem Fall 
die bessere und vorzugswürdige 
Variante darstellt, diese Themen 
besser im Deutschen Bundestag zur 
Geltung zu bringen.

Durch die inhaltliche Ausrich-
tung auf „gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ hätte der Deutsche Bun-
destag den Parlamentarischen 
Beirat für gleichwertige Lebensver-
hältnisse ausreichend gegenüber 
dem Ausschuss für Wohnen, Stadt-
entwicklung, Bauwesen und Kom-
munen abgegrenzt. Dabei hätte der 
Parlamentarische Beirat für gleich-
wertige Lebensverhältnisse analog 
zum Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung organi-
siert werden und arbeiten können. 
Dort wird bereits seit Jahren ein 
Querschnittsthema fraktionsüber-
greifend außerhalb der parlamenta-

rischen Beratungsroutinen erfolg-
reich behandelt. Was bei 
nachhaltiger Entwicklung funktio-
niert und gilt, gilt auch bei gleich-
wertigen Lebensverhältnissen und 
kann dort ebenfalls funktionieren.

Dr. André Berghegger abschlie-
ßend: „Mit der Einrichtung eines 
Parlamentarischen Beirats für 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
hätte der Deutsche Bundestag das 
im Grundgesetz verankerte Ziel aus 
der regulären Arbeitswelt des Deut-
schen Bundestages heraus- und als 
Querschnittsthema hervorheben 
können. Mit diesem Gremium 
bestünde die Möglichkeit, parla-
mentarische Beratungsverfahren 
mit Blick auf Aspekte gleichwertiger 
Lebensverhältnisse intensiver zu 
begleiten als dies in einem anderen 
Gremium wie einem mitberatenden 
Ausschuss oder einem Unteraus-
schuss möglich wäre. Wer etwas für 
gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Deutschland tun möchte und wer 
sich wirklich für starke Kommunen 
einsetzen möchte, der hat im Ple-
num des Deutschen Bundestages 
für unseren Antrag gestimmt – die 
Regierungsfraktionen haben dage-
gen gestimmt und damit deutlich 
zum Ausdruck gebracht, welchen 
geringen Stellenwert gleichwertige 
Lebensverhältnisse aus Regierungs-
perspektive haben.“

Aufwandsentschädigung und Rentenrecht - Teil I
Kommunales Ehrenamt stärken
Die Zeit drängt: Am 30. September 
laufen Sonderregelungen im SGB VI 
aus, wonach Aufwandsentschädi-
gungen aus kommunalem Ehren-
amt bislang nicht auf vorgezogenen 
Rentenbezug angerechnet werden.

Die Übergangsregelung wurde 
2011 erstmals beschlossen und 
mehrfach auf Druck der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion in den zurück-
liegenden Wahlperioden verlängert 
- zuletzt bis Ende September 2022 
mit dem festen Ziel, noch in der 19. 
Wahlperiode eine dauerhaft tragfä-
hige Lösung zu finden. Dieser hatte 

sich die SPD aber verweigert. Der 
Koalitionsvertrag für die 20. Wahl-
periode enthält keine Aussage zum 
kommunalen Ehrenamt.

Dies kritisiert der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpo-
litik der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion Dr. André Berghegger: „Wer ein 
kommunales Ehrenamt wie eine 
Nebentätigkeit zur Aufbesserung 
der Rente behandelt und demzu-
folge denselben Regelungen unter-
werfen will, verkennt die Bedeutung 
der Kommunen für unser Land. Das 
kommunale Ehrenamt ist ein fester 

Bestandteil unserer demokrati-
schen Basis.“

Kommunalpolitisch engagierten 
Frührentnern, deren Aufwandsent-
schädigungen oberhalb der renten-
rechtlichen Hinzuverdienstgrenze 
liegen, drohen ohne entsprechende 
Anschlussregelung künftig Renten-
abschläge. Denn es ist derzeit nicht 
erkennbar, dass die coronabedingte 
deutliche Anhebung der Hinzuver-
dienstgrenze über 2022 hinaus dau-
erhaft erhalten bleibt. 

Die Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalpolitik der CDU/CSU-Bun-
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Aufwandsentschädigung und Rentenrecht - Teil II
Kommunales Ehrenamt bei Sozialabgaben entlasten
Die Deutsche Rentenversicherung 
ist der Auffassung, dass auf die 
kommunale Aufwandsentschädi-
gung für ehrenamtlich tätige Orts-
vorsteher und Ortsbürgermeister 
Rentenversicherungsbeiträge zu 
zahlen seien.

Nachdem Kommunen gegen ent-
sprechende Bescheide der Deut-
schen Rentenversicherung Wider-
spruch eingelegt und geklagt hatten, 
hatte das Bundessozialgericht 
dahingehend geurteilt, dass Orts-
vorsteher, die im Wesentlichen ein 
Wahlamt ausüben, grundsätzlich 
nicht abhängig beschäftigt seien. 
Eine dafür gezahlte Aufwandsent-
schädigung sei jedenfalls dann 
nicht beitragspflichtig, wenn sie 
nicht offensichtlich eine verdeckte 
Vergütung sei. Bürgermeister seien 
dagegen grundsätzlich sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt, wenn 
sie nicht nur Vorsitzende des Stadt-
rats, sondern auch Spitze der Ver-
waltung und Dienstvorgesetzte sind 
und dafür eine Entschädigung 
erhalten, die deutlich über steuer-
rechtliche Ehrenamtspauschalen 
hinausgeht. Damit stärkt das Bun-
dessozialgericht das kommunale 
Ehrenamt zumindest im Richter-
recht. Hilfreich und zielführend 
wäre eine sozialgesetzliche Klarstel-
lung, wie sie das Bundessozialge-
richt bereits vor einigen Jahren in 
einem vergleichbaren Fall eine 
Kreishandwerkerschaft betreffend 
angemahnt hatte. Damit ließe sich 
auch der künftig weiterhin mögli-
che Streitpunkt beilegen, welche 
Höhe einer Aufwandsentschädi-
gung deutlich über steuerrechtliche 

Ehrenamtspauschalen hinausgeht 
oder offensichtlich eine verdeckte 
Vergütung sei.

Auch mit diesem rentenrechtli-
chen Aspekt des kommunalen 
Ehrenamtes hat sich die Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 
15. März 2022 befasst und über eine 
entsprechende sozialgesetzliche 
Klarstellung in § 7 SGB IV diskutiert:

„Die Ausübung eines Ehrenamtes 
erfolgt nicht in abhängiger Beschäf-
tigung. Es wird vermutet, dass 
ehrenamtliches Engagement vor-
liegt, wenn

• Gesetze des Bundes oder der Län-
der eine Tätigkeit als Ehrenamt 
bezeichnen und den Inhalt regeln 
oder

• Unentgeltlich eine Tätigkeit für 
Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, deren Verbände ein-
schließlich der Spitzenverbände 
oder ihrer Arbeitsgemeinschaf-
ten, Parteien, Gewerkschaften 
sowie Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögens-
massen, die wegen des aus-
schließlichen und unmittelbaren 
Dienstes für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke von der Körperschaftssteuer 
befreit sind, ausgeübt wird.

Die Gewährung einer angemesse-
nen Aufwandsentschädigung 
berührt die Unentgeltlichkeit nicht; 
als Aufwandsentschädigung gilt 
nicht ein Entgelt, das dem verkehrs-
üblichen Arbeitsentgelt für derar-

tige Tätigkeiten entspricht.“

Der Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. 
André Berghegger erklärt dazu: „Ziel 
ist es, das ehrenamtliche Engage-
ment zu stärken und Ehrenamtliche 
bzw. die Institutionen, für die sie 
tätig sind, finanziell zu entlasten. 
Mit der gesetzlichen Klarstellung 
unterliegen echte Aufwandsent-
schädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeit keiner Beitragspflicht in 
der Sozialversicherung. Auch groß-
zügig bemessene, aber plausible 
Pauschalen schließen ehrenamtli-
che Tätigkeit nicht aus. Andererseits 
beginnt zur Vermeidung von Miss-
brauch die Sozialabgabenpflicht 
dort, wo nicht mehr der Dienst an 
der guten Sache, sondern der 
Erwerbszweck, also das Geld, im 
Vordergrund steht.“

destagsfraktion hat sich am 15. 
März 2022 mit dem Thema befasst 
und spricht sich weiterhin dafür 
aus, die bestehenden rentenrechtli-
chen Sonderregelungen zu kommu-
nalen Aufwandsentschädigungen 
in eine dauerhaft tragfähige Rege-
lung zu überführen, die es auch 
Frührentnern erlaubt, sich in kom-
munalpolitisch herausgehobenen 
Positionen zu engagieren, ohne per-

sönliche finanzielle Nachteile hin-
nehmen zu müssen.

Denkbar wäre neben einer Ent-
fristung der bestehenden Sonderre-
gelungen auch eine sozialgesetzli-
che Klarstellung dahingehend, dass 
die Ausübung eines Ehrenamtes 
nicht in abhängiger Beschäftigung 
erfolgt. Eine angemessene Auf-
wandsentschädigung berührt die 

Ehrenamtlichkeit des Engagements 
nicht und wird bis zu einer Höhe, 
die dem verkehrsüblichen Arbeits-
entgelt für derartige Tätigkeiten ent-
spricht, nicht als Einnahme aus 
selbständiger Tätigkeit und damit 
rentenrechtlich nicht als Hinzuver-
dienst gewertet.
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Ampelregierung will bestellen, aber nicht zahlen
Risiken der Bundespolitik gefährden kommunale Finanzlage

Änderung der kommunalen Hundesteuersatzungen
Aufnahme von Assistenzhunden als Ausnahmetatbestand
von Wilfried Oellers MdB, Beauf-
tragter der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion für die Menschen mit 
Behinderungen

Vor gut einem Jahr, im April 2022 
hat der Deutsche Bundestag das 
Teilhabestärkungsgesetz verab-
schiedet. Das Gesetz, das gleichzei-
tig auch Änderungen des Behinder-
ten-Gleichstellungsgesetzes (BGG) 
enthielt, wurde durch die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und mich 
als Teilhabebeauftragten der Union 
intensiv mitbegleitet und mitbera-
ten. Das Gesetz sieht unter anderem 
vor, dass sogenannte Assistenz-
hunde den Blindenführhunden 
gleichgestellt sind und ihnen 
Zutrittsrechte zu privaten und 

Wilfried Oellers MdB
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Die Bundesregierung hat sich auf 
eine schriftliche Anfrage des Vorsit-
zenden der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Dr. André Berg-
hegger zu Einzelaspekten einer 
kommunalen Altschuldenregelung 
geäußert:

• Eine Abkehr vom Konnexitäts-
prinzip kann die Bundesregie-
rung danach nicht feststellen. 
Allerdings interpretiert das Bun-
desfinanzministerium die Kon-
nexität im Sinne der Verwal-
tungskonnexität dahingehend, 
dass „diejenige Ebene die Kosten 
trägt, welche die Aufgabe wahr-
nimmt, soweit das Grundgesetz 
nichts anderes bestimmt.“

Dr. André Berghegger verweist 
darauf, dass es „bei dieser Inter-
pretation nachvollziehbar ist, 
dass seitens der Bundesregierung 
ein Verzicht auf dieses Konnexi-
tätsprinzip als ‚Leitbild für die 
Kostenverteilung bei Bundesge-
setzen‘ nicht geplant sei. Für die 
Kommunen bedeutet dies, dass 
sie in den kommenden Jahren bei 

Standardänderungen durch Bun-
desgesetze kaum auf einen Aus-
gleich damit verbundener Kos-
tensteigerungen hoffen können. 
Das Prinzip ‚wer bestellt, bezahlt‘, 
das die SPD zumindest theore-
tisch in der 19. Wahlperiode 
hochgehalten hat, spielt in der 
laufenden Wahlperiode keine 
Rolle mehr.“

• Im Rahmen einer möglichen Alt-
schuldenregelung unter Bundes-
beteiligung schiebt die Bundesre-
gierung die Verantwortung dafür, 
dass eine Neuverschuldung der 
Kommunen künftig rechtssicher 
verhindert werden muss, voll-
ständig auf die Länder und deren 
Haushalts- und Aufsichtsrecht. 
Offensichtlich plant die Bundes-
regierung mit Vorgaben an die 
Länder zur rechtssicheren Ver-
hinderung neuer Kommunalver-
schuldung – und geht wohl auch 
davon aus, dass die Länder sich 
das gefallen lassen und dabei 
mitmachen.

Dr. André Berghegger kritisiert, 
dass das Bundesfinanzministe-

rium eigene bundesfinanzielle 
Möglichkeiten zur Behebung 
strukturelle Defizite – wie u.a. 
eine Änderung des Verteilungs-
schlüssels bei der kommunalen 
Umsatzsteuerbeteiligung – nicht 
sieht und stattdessen nur auf die 
angehobene Bundesquote bei 
den Kosten der Unterkunft im 
SGB II und Möglichkeiten der 
Länder, die Einnahmesituation 
der Kommunen über den jewei-
ligen kommunalen Finanzaus-
gleich zu verbessern, verweist.

Dr. André Berghegger abschlie-
ßend: „Mit dieser Haltung der Bun-
desregierung ist absehbar, dass eine 
– wie auch immer geartete und 
finanzierte – Altschuldenhilfe für 
hochverschuldete Kommunen ver-
puffen wird und nur die Grundlage 
dafür schaffen kann, dass eine kom-
munale Verschuldung wieder bei 
Null beginnt, statt fortgeschrieben 
wird. Das bringt für einige Jahre 
eine Gemütsentlastung betroffener 
Kämmerer – strukturell hilft es den 
Kommunen jedenfalls nicht weiter.“

öffentlichen Räumen zustehen. Mit 
Assistenzhunden sind Hunde 
gemeint, die ihrer Bezugsperson 

mit Behinderung individuell im All-
tag helfen und sie bei bestimmten 
Alltagshandlungen unterstützen. So 
etwa kann ein Assistenzhund mit 
einem Vorlauf von etwa 30 bis 60 
Sekunden vor einem epileptischen 
Anfall warnen, rechtzeitig auf einen 
sich anbahnenden diabetischen 
Schock hinweisen oder einer Per-
son, die an Autismus leidet aus 
schwierigen Situationen herausfüh-
ren. Assistenzhunde begleiten die 
Betroffenen im Alltag, also auch in 
Geschäfte, zu Arztterminen, Behör-
dengängen oder in Restaurants.

Der § 12 e Abs. 3 BGG enthält eine 
Legaldefinition für den Assistenz-
hund. Dieser muss auf jeden Fall als 
solcher zertifiziert sein. Ohne eine 
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entsprechende Vorausbildung wird 
die Anerkennung als Assistenzhund 
gesetzlich versagt. Für Assistenz-
hunde gilt in § 12 e Abs. 1 BGG eine 
Ausnahme für Betretungsverbote, 
wie dies seit längerem bereits für 
Blindenführhunde der Fall ist. Inha-
ber und Besitzer von Einrichtungen 
mit Publikumsverkehr haben das 
Betreten ihrer Läden und Lokale 
durch ein Assistenzhund-Mensch-
Gespann zu dulden. 

Eine vollständige Gleichstellung 
von Blindenführ- und Assistenz-
hunden ist allerdings noch nicht 
erreicht: So gilt für Blindenführ-
hunde ein Ausnahmetatbestand in 
den meisten kommunalen Hunde-
steuersatzungen, wonach die Besit-
zer dieser Hunde von der Entrich-
tung der Hundesteuer für ihre 
tierischen Begleiter befreit sind. 
Dies ist bei Assistenzhund-Mensch-
Gespanne bisher eher die Aus-
nahme. Durch die gesetzliche 
Gleichstellung mit den Blinden-
führhunden macht es Sinn, Assis-
tenzhunde von der Besteuerung 
durch die kommunalen Hundesteu-

ersatzungen ebenfalls auszuneh-
men. Angesichts ihrer erwartbar 
geringen absoluten Zahlen pro 
Kommune, dürfte sich der mone-
täre Ausfall für die Gemeindekasse 
in geringen Grenzen halten. Für die 
betroffenen Personen wäre es aller-
dings eine wichtige Erleichterung.

In Gesprächen und Korrespon-
denzen mit Betroffenen habe ich 
diese Thematik erörtert. In meinem 
Wahlkreis Heinsberg konnte ich 
darauf hinwirken, dass CDU-Rats-
fraktionen in den Städten und 
Gemeinden entsprechende Anträge 
an die Kommunalverwaltung 
gestellt haben. Deren Ziel: Schaf-
fung von Ausnahmeregelungen in 
den kommunalen Satzungen bezüg-
lich der Assistenzhund-Besteue-
rung. 

Mit der Einfügung von lediglich 
zwei Sätzen in die Satzung können 
Assistenzhunde den Blindenführ-
hunden steuerrechtlich gleichge-
stellt werden. Formulierungsvor-
schlag: „Steuerbefreiung wird 
darüber hinaus auf Antrag für 
Hunde gewährt, die im Sinne des § 

12 e Abs. 3 Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) dem Schutz und 
der Hilfe von beeinträchtigen Perso-
nen dienen. Eine Steuerbefreiung 
ist nur zu gewähren, wenn die Aus-
bildung des Hundes zum Assistenz-
hund im Sinne der §§ 12 f und 12 g 
BGG nachgewiesen wird.“ 

Vor allem der Hinweis auf die 
Pflicht zum Nachweis einer Zertifi-
zierung stellt sicher, dass unberech-
tigten Personen und ihren Hunden 
ein missbräuchlicher Erlass der 
Hundesteuer von vorne herein 
nicht bewilligt werden kann.

Der Erlass der Hundesteuer wäre 
ein wichtiges Signal der Teilhabe. 
Schließlich erleichtert es Menschen 
mit Behinderung, die einen Assis-
tenzhund haben, die Lebensfüh-
rung. Des Weiteren kommt dies der 
Umsetzung bundesgesetzlicher 
Regelungen entgegen. Sollten Sie in 
Ihrer Funktion als kommunaler 
Mandatsträger Fragen oder Anre-
gungen haben, so freue ich mich 
über Ihre Nachricht an wilfried.oel-
lers@bundestag.de.

Verlässliche Rahmenbedingungen notwendig
Deutsche Tourismusbranche muss konkurrenzfähig bleiben
Am 8. März 2022 hat die digitale ITB 
Berlin begonnen. Die tourismuspo-
litische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Anja Karliczek 
betont die Bedeutung des Reisens 
und fordert für die Branche verläss-
liche Rahmenbedingungen:

„Auch die größte Reisemesse der 
Welt, die InternationaleTourismus-
börse (ITB) in Berlin, steht ganz im 
Zeichen des Krieges gegen die Ukra-
ine. Dieser Krieg steht fundamental 
der Idee des Reisens gegenüber. Rei-
sen schafft Wohlstand, leistet auf 
der ganzen Welt einen wichtigen 
Beitrag zum Aufbau und Ausbau 
grenzüberschreitender Wirtschafts-
beziehungen, zum kulturellen Aus-
tausch, zur internationalen Völker-
verständigung. Reisen schafft 
Frieden. Die Branche weltweit war-
tet sehnsüchtig auf das Ende der 
durch die Corona-Pandemie ver-
hängten Reisebeschränkungen. 

Unsere heimischen Betriebe, Städte 
und Regionen freuen sich, endlich 
wieder Menschen aus der ganzen 
Welt als Gastgeber begrüßen zu dür-
fen.

Um eine wirtschaftlich gute 
Chance für einen Neustart zu erhal-

ten, braucht die Branche allerdings 
faire und langfristig verlässliche, 
flexible und konkurrenzfähige poli-
tische Rahmenbedingungen. Darü-
ber müssen wir mit der Bundesre-
gierung reden. Und der Tourismus 
Made in Germany braucht ausrei-
chend Mittel, um sich gegen die 
sehr aktive ausländische Konkur-
renz auf dem Weltmarkt zu positio-
nieren. Diesen Erfolg gibt es nicht 
zum Nulltarif: Die Deutsche Zent-
rale für Tourismus nimmt eine 
Schlüsselstellung ein bei der Ver-
marktung des Tourismusstandortes 
Deutschland. Wir als Tourismuspo-
litiker der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion werden weiter ihren Beitrag 
dazu leisten, diese Spitzenposition 
zu festigen. Dass dies nicht nur eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit ist, 
sondern so viel mehr, das spüren 
wir in diesen Tagen ganz beson-
ders.“

Anja Karliczek MdB
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Haushaltsmittel effektiver einsetzen 
Bundesregierung ist unkreativ bei der Finanzierung des ÖPNV
Die Verkehrsministerkonferenz hat 
Ende Februar 2022 zur Zukunft des 
ÖPNV beraten. Thema war „Klima-
schutz durch ÖPNV-Offensive 2030: 
Aufstockung der Regionalisierungs-
mittel und Modernisierungspakt 
des Öffentlichen Personennahver-
kehrs“. Der verkehrspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Thomas Bareiß, fordert eine 
grundlegende Reform der Finanzie-
rung des ÖPNV durch den Bund und 
die Länder:

„Wenn Du nicht mehr weiter 
weißt, gründe einen Arbeitskreis – 
so lässt sich der Vorschlag des Bun-
desministers für Verkehr Volker 
Wissing zusammenfassen. Zwar 
wurde im Vorfeld der Sondersitzung 
der Verkehrsministerkonferenz 
angekündigt, bestehende Förderun-
gen nicht ohne Weiteres fortsetzen, 
sondern zu prüfen, wie Strukturen 
verbessert werden können. Jedoch 
bleiben die Ankündigung ebenso 

vage wie die Aussagen zum ÖPNV 
im Koalitionsvertrag der Ampel-
Koalition.“

Auch der Bundesrechnungshof 
hatte sich in einem Sonderbericht 
kritisch zur Bundesbeteiligung an 
der ÖPNV-Finanzierung geäußert 

und festestellt, dass der Bund über 
diverse Förderprogramme den 
ÖPNV nicht nur mitfinanziere, son-
dern mehr dazu beitrage als die Län-
der, deren eigentliche Aufgabe dies 
ist. Transparenz und Wirtschaft-
lichkeit von Steuermitteln werde 
nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes nicht gewährleistet.

Neben den spezialgesetzlichen 
Grundlagen (Regionalisierungsmit-
tel, GVFG-Mittel, Bundesschienen-
wegeausbaugesetz, Kommunalin-
v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g s g e s e t z , 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, Inves-
titionsgesetz Kohleregionen) grei-
fen bei der Bundesbeteiligung am 
ÖPNV/SPNV Sonderzahlungen in 
Form von Forschungsvorhaben, 
Förderprogrammen für Modellvor-
haben, Steuervergünstigungen und 
Sonderzahlungen wie der Aus-
gleich von finanziellen Nachteilen 
durch die Covid19-Pandemie. Prob-
lematisch ist, dass ein Teil der Bun-

Thomas Bareiß MdB
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Kommunen stärker an Maßnahmen beteiligen
Freiflächenfotovoltaik und Artenschutz passen zusammen
Anlässlich des Internationalen 
Tages des Artenschutzes am 3. März 
hat die umweltpolitische Spreche-
rin der CDU/CSU-Bundestagfrak-
tion, Dr. Anja Weisgerber darauf 
hingewiesen, dass der Ausbau der 
Freiflächenfotovoltaik und Arten-
schutz zusammenpassen:

„Die Bewahrung der Artenvielfalt 
ist für uns eine der wichtigsten 
umweltpolitischen Aufgaben. Eine 
Herausforderung besteht derzeit 
darin, den klimapolitisch dringend 
notwendigen beschleunigten Aus-
bau der Erneuerbaren Energien mit 
den Erfordernissen des Artenschut-
zes in Einklang zu bringen. Hier 
gewinnt gerade der Zubau von Foto-
voltaik-Freiflächenanlagen an 
Bedeutung. Wir brauchen hier eine 
stärkere Berücksichtigung des 
Artenschutzes.

Das ist möglich, wenn Fotovol-
taik-Freiflächenanlagen so errichtet 

werden, dass Mindestkriterien für 
den Artenschutz erfüllt werden. 
Dazu sollten den Kommunen bei 
der Gestaltung der Verträge mit den 
Anlagenbetreibern Kataloge zur 
Verfügung gestellt werden, in denen 
Maßnahmen zur artenschutzrecht-

lichen Aufwertung der Flächen ent-
halten sind, die dann in die jeweili-
gen Verträge aufgenommen werden. 
Die Kommunen können so selbst 
entscheiden, welche Maßnahmen 
für den Artenschutz für die jewei-
lige Fläche die wirksamste ist. 
Zudem sollte der naturschutzrecht-
liche Ausgleich für den Bau von 
Fotovoltaik-Freiflächenanlagen auf 
der Fläche selbst erfolgen. Der Land-
wirtschaft würden auf diese Weise 
keine zusätzlichen Flächen für Aus-
gleichsmaßnahmen entzogen. 

Die Ansaat von Blühpflanzen, der 
Bau von Insektenhotels oder etwa 
eine Beweidung von Flächen durch 
Schafe sind wirksame Maßnahmen 
zum Erhalt des Artenschutzes. 
Damit wird ein spürbarer Beitrag 
zur Artenvielfalt geleistet und 
gleichzeitig die Akzeptanz der Bür-
gerinnen und Bürger für Erneuerba-
ren Energien gestärkt.“

Dr. Anja Weisgerber MdB
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Open Social Innovation
Infrastruktur für die Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft
von Johanna Ballesteros, Pro-
grammleiterin bei der gemein-
nützigen Organisation ProjectTo-
gether. 

Spätestens seit der Corona-Pande-
mie steht fest: Wir brauchen neue 
Strukturen und Prozesse, die 
Deutschland handlungsfähiger 
machen, um Krisen besser zu bewäl-
tigen. Dabei waren die Erfahrungen 
in der Pandemie erst ein Vorge-
schmack auf die tiefgreifende 
Transformation, die unserer Gesell-
schaft in den nächsten fünf Jahren 
gelingen muss. Für diese Transfor-
mation gilt es, das Innovationspo-
tenzial aus der ganzen Breite unse-
rer Gesellschaft auszuschöpfen und 
dafür Bürgerinnen und Bürger mit 
Entscheiderinnen und Entschei-
dern aus Staat, Wissenschaft, sozia-
lem Sektor und Wirtschaft zusam-
menzubringen. Diese Methodik 
nennen wir Open Social Innovation: 
Der Ideenreichtum der Gesellschaft 
trifft in einem offenen Innovations-
prozess auf die Umsetzungskraft 
des Staates. 

Erprobt haben wir diesen Ansatz 

mit #WirVsVirus. Zu Beginn der 
Corona-Pandemie im März 2020 
haben wir von der gemeinnützigen 
Organisation ProjectTogether in 
einer digitalen Gemeinschaftsak-
tion mit weiteren Organisationen 
den Hackathon und Innovations-
prozess #WirVsVirus unter der 
Schirmherrschaft der Bundesregie-
rung umgesetzt. Das Ziel dieses 
Innovationsprozesses: Lösungen 
für die Folgen der Pandemie entwi-
ckeln und nachhaltig aufbauen, 
schnell testen und möglichst unbü-
rokratisch umsetzen. Mehr als 

28.000 Menschen haben an #WirVs-
Virus mitgewirkt. Dabei konnten 
viele Lösungen gemeinschaftlich 
umgesetzt und skaliert werden. Ein 
Beispiel ist der Innovationsverbund 
Öffentliche Gesundheit (InÖG). Um 
möglichst viele gute digitale Lösun-
gen der Kontaktnachverfolgung an 
die vom Helmholtz Zentrum für 
Infektionsforschung stammende 
Software SORMAS für Gesundheits-
ämter anzudocken, entwickelte der 
InÖG etwa die offene Schnittstelle 
IRIS. Jetzt stärkt er bundesweit die 
Digitalisierung des öffentlichen 
Gesundheitswesens.

Nach dem Erfolg von #WirVsVi-
rus setzte ProjectTogether im dar-
auffolgenden Jahr den Fokus insbe-
sondere auf die Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft. Im Nachfolgeprogramm 
UpdateDeutschland kamen alle 
föderalen Ebenen für einen offenen 
Innovationsprozess zusammen, 
wobei der Schwerpunkt auf der 
kommunalen Beteiligung lag. 
Neben der Bundesebene haben elf 
Landesregierungen und über 60 

deszuweisungen seit 2020 über eine 
höhere Umsatzsteuerbeteiligung 
der Länder zulasten des Bundes 
abgewickelt wird. Diese Mittel sind 
nicht zweckgebunden – kommen 
somit nur bedingt (bis gar nicht) 
dem ÖPNV zugute. Zudem geben die 
Länder nach Erkenntnissen des 
Bundesrechnungshofes auch Regio-
nalisierungsmittel nicht vollstän-
dig für den ÖPNV aus.

Die Finanzierung des ÖPNV ist zu 
einem komplexen Gebilde gewor-
den, das kaum noch zu überblicken 
ist. Der Bund weiß deshalb selbst 
nicht genau, wie viel Geld er insge-
samt für den ÖPNV ausgibt. Allein 
die drei größten Finanzierungspro-
gramme summieren sich laut Anga-
ben des Bundesrechnungshofes im 
Jahr 2021 auf 11,6 Milliarden Euro. 
Die Ampelkoalition will die Regio-
nalisierungsmittel weiter anheben, 
damit Länder und Kommunen die 

Attraktivität und Kapazitäten des 
ÖPNV/SPNV verbessern können. 
Geplant ist auch, dass sich Bund, 
Länder und Kommunen auf ihre 
jeweiligen Eigenanteile und die 
Aufteilung der Bundesmittel ver-
ständigen.

Der Bundesrechnungshof emp-
fiehlt den Abbau der Mischfinanzie-
rung. Die Länder sollten grundsätz-
lich selbst ausreichend Finanzmittel 
einsetzen, um ihre Aufgabe wahrzu-
nehmen. Soweit der Bund Bedarf 
sieht, den ÖPNV zu unterstützen, 
solle dies nach Ansicht des Bundes-
rechnungshofes auf der Grundlage 
eines einheitlichen ÖPNV-Gesetzes 
erfolgen. Mit Blick darauf, dass es 
sich beim ÖPNV um eine Kernauf-
gabe der Länder handelt, sollte eine 
die Länder unterstützende Bundes-
finanzierung zwingend daran 
gekoppelt werden, dass die Länder 
ihre eigene, ihnen nach der Verfas-
sung obliegende Grundfinanzie-

rung des ÖPNV zuverlässig erbrin-
gen.

Bareiß abschließend: „Es bedarf 
einer grundlegenden Reform der 
Finanzierung des ÖPNV durch den 
Bund und die Länder. Dem Bund 
muss es möglich sein, Maßnahmen 
und Haushaltsmittel effektiver und 
zielgerichteter einzusetzen. Die 
Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern gilt es grundlegend zu 
reformieren. Ziel ist eine Verbesse-
rung des Angebots und die Verzah-
nung der Mobilitätsangebote im 
ganzen Land. Wenn der ÖPNV als 
integraler Bestandteil eines moder-
nen, bezahlbaren und klimascho-
nenden Mobilitätsangebots ausge-
staltet werden soll, müssen schnell 
konkrete Vorschläge auf den Tisch. 
Diese müssen eine wirkliche Pers-
pektive eröffnen und dürfen 
zugleich laufenden Projekte und 
Planungen nicht verzögern.“

Johanna Ballesteros



Von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäi-
schen Parlament

Corona danach — Über die Prob-
leme für die Städte in der Zeit nach 
Corona bereitet das Parlament eine 
Entschließung vor.

Ein vom Ausschuss für regionale 
Entwicklung mit großer Mehrheit 
angenommener Bericht enthält eine 
Reihe von Empfehlungen zur Bewäl-
tigung einiger der gravierendsten 
Probleme städtischer Gebiete in der 
Zeit nach der COVID-19-Krise. In der 

Entschließung wird u.a. gefordert,

• für einen gerechten digitalen 
Wandel zu sorgen, nachdem 
innerhalb weniger Wochen große 
Teile der Bildungs-, Arbeits- und 
Sozialdienste online verlagert 
worden sind;

• einen Verhaltenskodex für Part-
nerschaften, in dem Mindest-
standards für die Beteiligung 
festgelegt werden u.a. von regio-
nalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden und einschlä-
gigen Einrichtungen.

EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
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Kommunen an UpdateDeutschland 
teilgenommen, indem sie Heraus-
forderungen zu Beginn des Prozes-
ses einreichten. An den Lösungsan-
sätzen für diese Herausforderungen 
arbeiteten dann viele Verwaltungs-
stellen mit der Zivilgesellschaft 
zusammen und bildeten dazu oft 
neue Teams aus Verwaltungsmitar-
beiterinnen und -mitarbeitern und 
Bürgerinnen und Bürgern. So hatte 
zum Beispiel der Bürgermeister der 
Stadt Eschwege eine Herausforde-
rung zum Fachkräftemangel in klei-
nen bis mittelgroßen Städten einge-
bracht. Nach der Vernetzung mit 
teilnehmenden Personen aus der 
Zivilgesellschaft wurde er zum Mit-
gründer der Initiative Lokalprojekte. 
Die Initiative arbeitet jetzt in meh-
reren Kommunen daran, Macher 
aus Wirtschaft und Gesellschaft mit 
Kommunen und Behörden zusam-
menzubringen.

Insbesondere durch das tiefge-
hende Verständnis der Herausfor-
derungen und der Bedürfnisse vor 
Ort sowie durch die Umsetzungs-
kraft der lokalen Verwaltung kommt 
den Kommunen eine zentrale Rolle 
innerhalb von gesellschaftlichen 
Innovationsprozessen zu. Gleich-
zeitig wandelt sich die Daseinsvor-
sorge – eine der wichtigsten Aufga-
ben von Kommunen – durch die 
zunehmende Komplexität von Her-
ausforderungen stark. Egal ob 
demografischer Wandel, Digitalisie-
rung, Zuwanderung und Integra-

tion, die Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums oder eine klimage-
rechte Stadtentwicklung: Es braucht 
verschiedene Akteure, die gemein-
sam im Schulterschluss an Lösun-
gen arbeiten und neue Formen der 
Zusammenarbeit eingehen.

Wir von ProjectTogether sind 
überzeugt, dass wir gemeinsam 
eine neue Infrastruktur und neue 
Räume für die Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft 
schaffen können. Im Koalitionsver-
trag haben sich die Ampel-Parteien 
darauf verständigt, dass „hin zu 
einem ermöglichenden, lernenden 
und digitalen Staat gesellschaftliche 
Innovationsprozesse befördert und 
eine Kultur der Zusammenarbeit 
etabliert werden soll, die auch aus 
der Kraft der Zivilgesellschaft her-
aus gespeist wird“. Entscheidend 
wird nun sein, wie dies in der Praxis 
mit allen föderalen Ebenen – insbe-
sondere den Kommunen – umge-
setzt wird. Denn Kommunen sind 
der Motor für Erneuerung.

Deshalb beschäftigen wir uns 
weiter mit der Frage, wie wir dazu 
beitragen können, soziale Innovati-
onen aus der Zivilgesellschaft durch 
offene Innovationsprozesse 
deutschlandweit Teil einer 
zukunftsfähigen Daseinsvorsorge 
werden zu lassen. Dazu möchten 
wir die Innovationsprozesse im 
öffentlichen Sektor insbesondere 
mit Kommunen gemeinsam weiter-
entwickeln. Auf dieser Lernreise hin 

zu einem neuen intersektoralen 
Zusammenwirken freuen wir uns 
über den Austausch mit kommuna-
len Vertretern und Verwaltungsmit-
arbeitern.

Wie wichtig dieser Austausch 
sowie eine enge Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen zivilge-
sellschaftlichen und staatlichen 
Strukturen ist, zeigt schließlich in 
diesen Tagen auch die Situation der 
Ukraine Krise sehr deutlich. Project-
Together hat deshalb kurzfristig mit 
vielen weiteren zivilgesellschaftli-
chen Partnerinnen und Partnern die 
Alliance4Ukraine gegründet: ein 
koordinierendes Bündnis aus zivil-
gesellschaftlichen Organisationen, 
Stiftungen und Unternehmen. 
Gemeinsam wollen wir ein Ökosys-
tem an ineinandergreifenden 
Lösungen für die Bekämpfung der 
Folgen des Kriegs bilden und eine 
funktionierende Koordinierungs-
stelle zwischen Zivilgesellschaft 
und Staat aufbauen, um eine enge 
Abstimmung und Zusammenarbeit 
zwischen beiden Strukturen in den 
dringendsten Handlungsfeldern 
(wie z.B. Unterkunft, psychische 
Unterstützung, Kinderbetreuung, 
Integration in den Arbeitsmarkt) zu 
erreichen. 

Weitere Informationen zu der 
Arbeit von ProjectTogether erhalten 
Sie unter https://projecttogether.
org/. Aktuelle Informationen zu 
dem Bündnis der Alliance4Ukraine 
finden Sie hier: https://alliance4uk-
raine.org/.

Sabine Verheyen MdEP

https://projecttogether.org/
https://projecttogether.org/
https://alliance4ukraine.org/
https://alliance4ukraine.org/
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In dem Kapitel „maßgeschnei-
derte politische Initiativen“ sind 
u.a. folgende Vorschläge, Anregun-
gen und Forderungen für die Zeit 
insbesondere nach der Pandemie 
enthalten:

• Es soll über ein neues Modell für 
städtische Gebiete nachgedacht 
werden, wobei der Kreativität, 
der Bürgerbeteiligung und der 
Experimentierfreude Raum gege-
ben werden muss;

• bei Programmen und Maßnah-
men der EU ist eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen und 
innerhalb städtischer Gebiete 
erforderlich;

• die Mitgliedstaaten und die Kom-
mission sollen sich verpflichten, 
die EU-Städteagenda als neues 
Modell für die Mehrebenen-
Governance umzusetzen;

• lokale kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie Start-up-Unter-
nehmen sollen beteiligt werden, 
wenn es um Strategien und Pläne 
zur Stadtentwicklung und zur 
Entwicklung auf Bezirksebene 
geht;

• Kommission und die Mitglied-
staaten sollen die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaf-
ten in Bezug auf Programme und 
Finanzierungsmöglichkeiten der 
EU nachdrücklich unterstützen 
und gleichzeitig dafür sorgen, 
dass in den Groß- und Kleinstäd-

ten angemessene Verwaltungs-
einrichtungen, einschließlich 
entsprechend geschultem Perso-
nal, vorhanden sind;

• die Kommission soll eine Strate-
gie für funktionale Stadtgebiete 
und mittelgroße Städte entwi-
ckeln, darunter Finanzierungs-
möglichkeiten für Maßnahmen 
wie Innovationspartnerschaften 
und Programme für die gemein-
same Auftragsvergabe zwischen 
Städten in der EU und die Zusam-
menarbeit zwischen Städten und 
Regionen.

Neben einer Reihe von Einzel-
maßnahmen zur Entwicklung nach-
haltiger Städte wird besonders die 
Rolle von Innovationen für die 
Stadtentwicklung betont und her-
vorgehoben, dass in den städtischen 
Gebieten zu den bestehenden Prob-
lemen noch der Klimanotstand und 
die demografischen Herausforde-
rungen hinzukommen, deren 
Lösung einen integrierten Ansatz 
erforderlich macht.

• Bericht https://bit.ly/3G8h1ju

5G-Einführung – Sicherheitspro-
bleme — Die Verzögerungen bei der 
Einführung von 5G sind so groß, 
dass sie die Verwirklichung der 
Ziele gefährden.

Das stellt der Europäische Rech-
nungshof (ERH) in einem Sonderbe-
richt „Verzögerungen beim Auf- und 
Ausbau der Netze und ungelöste 
Sicherheitsprobleme“ fest. Das Ziel 
für 5G-Zugang und –Versorgung ist 
die Gewährleistung einer lückenlo-
sen 5G-Abdeckung in den Mitglied-
staaten

• bis 2025 in städtischen Gebieten

• bis 2025 entlang der wichtigsten 
Verkehrswege

• bis 2030 in allen besiedelten 
Gebieten.

Die Prüfer weisen darauf hin, 
dass nur die Hälfte der Mitgliedstaa-
ten diese Ziele in ihre nationalen 
5G-Strategien oder -Breitbandplä-
nen aufgenommen haben. Auch 
haben 23 Mitgliedstaaten die EU-
Richtlinie, in der etwa Fristen für 
die Vergabe von sog. 5G Pionier-Fre-
quenzbändern vorgesehen sind, 
noch nicht in nationales Recht 
umgesetzt. Zudem würden unter-

schiedliche Ansätze für die Einfüh-
rung von 5G-Diensten verfolgt; so 
haben z.B. nur zwei von den Mit-
gliedstaaten eine Mindestgeschwin-
digkeit und eine maximale Latenz 
festgelegt. Damit bestehe letztlich 
die Gefahr, dass diese unterschiedli-
chen Ansätze zu Ungleichheiten 
innerhalb der EU sowohl beim 
Zugang zu 5G-Diensten als auch bei 
deren Qualität führen, wodurch die 
„digitale Kluft“ zwischen den Mit-
gliedstaaten und Regionen vergrö-
ßert und nicht verringert würde.

Die Kosten der 5G-Einführung in 
der gesamten EU werden auf 400 
Milliarden Euro geschätzt. Im Zeit-
raum 2014 bis 2020 stellte die EU 
für 5G-Projekte Mittel in Höhe von 
über vier Milliarden Euro bereit.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3uGzx0x

• Sonderbericht https://bit.
ly/3KUbNvh

Tourismusstrategie erneuern — 
Die EU-Tourismusstrategie sollte 
erneuert und die Förderung strate-
gisch neu ausgerichtet werden.

Das hat der Europäische Rech-
nungshof (ERH) in einem am 14.
Dezember 2021 veröffentlichten 
Sonderbericht empfohlen. Die Prü-
fer kritisieren, dass die Wirksamkeit 
der EU-Förderung aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) im Tourismusbereich 
hinter den Erwartungen zurückge-
blieben ist. Dafür habe es haupt-
sächlich drei Ursachen gegeben:

• Die finanzierten Projekte seien 
nicht in die bereits vorhandene 
touristische Infrastruktur einge-
bunden gewesen;

• sie seien nicht ausreichend ver-
marktet worden;

• die geförderte Infrastruktur 
werde vorwiegend von der loka-
len Bevölkerung und nicht von 
Touristen genutzt.

Zwar seien einige Projekte nachhal-
tig gewesen und hätten das Touris-
musgewerbe in der entsprechenden 
Region gefördert; andere hätten 
dagegen nur begrenzte Wirkung 
entfaltet. In mehreren Fällen hätten 
Mängel bei der Planung und Aus-
wahl dazu geführt, dass Projekte im 
Umfang verringert wurden, dass sie Fo
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sich verzögerten oder dass das Bud-
get überzogen wurde.

Im Ergebnis empfehlen die Prüfer 
der Kommission die Ausarbeitung 
einer neuen EU-Tourismusstrategie 
und weiterhin, dass die Mitglied-
staaten angehalten werden, für 
EFRE-geförderte Investitionen Aus-
wahlverfahren anzuwenden, die 
diese neue strategische Ausrichtung 
unterstützen. In ihrer Antwort 
erkennt die Kommission an, dass 
die Tourismusstrategie der EU aus 
dem Jahr 2010 erneuert werden 
muss, die ausdrücklich darauf 
abzielt, Investitionen zu unterstüt-
zen, die zu einer nachhaltigeren 
Form des Tourismus beitragen. 
Ebenfalls anerkannt wird, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Anwendung 
von Auswahlverfahren bezüglich 
EFRE-finanzierter Tourismusinves-
titionen zugunsten dieser neuen 
strategischen Ausrichtung unter-
stützt werden müssen.

• Pressemitteilung ERH https://bit.
ly/3HvGN2X

• Sonderbericht (64 Seiten) https://
bit.ly/3AWOXyM

• Antwort Kommission https://bit.
ly/3rtrzpm

• ERH https://bit.ly/3AZoXCK

Trinkwasser-Überwachungsliste  
— Die Kommission hat eine erste 
Trinkwasser–Überwachungsliste 
erstellt.

Danach müssen künftig zwei 
endokrin wirksame Verbindungen 

(Beta-Estradiol und Nonylphenol) 
überwacht werden. In diese mit der 
Neufassung der Trinkwasserrichtli-
nie vom 23.10.2020 eingeführten 
“Beobachtungsliste“ werden Stoffe 
ausgewiesen, die von den Wasser-
versorgern überwacht und bei 
Bedarf behandelt werden müssen. 
Nach der Erstellung der Überwa-
chungsliste haben die Mitgliedstaa-
ten bis zum 12. Januar 2023 Zeit, 
Überwachungsvorschriften für die 
gesamte Trinkwasserversorgungs-
kette einzuführen und Maßnahmen 
zu ergreifen, wenn die Richtwerte 
überschritten werden. Wenn im 
Laufe der Zeit neue Stoffe auftau-
chen, die wahrscheinlich im Trink-
wasser vorhanden sind und ein 
potenzielles Gesundheitsrisiko dar-
stellen könnten – wie endokrine 
Disruptoren, Arzneimittel oder 
Mikroplastik –, wird die Liste von 
der Kommission entsprechend 
erweitert.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3rwLz9w

• Beschluss (Englisch, 3 Seiten) 
über https://bit.ly/3AeUyjz

• Richtlinie https://bit.ly/3qJ2cj2

• Bundesgesundheitsministerium 
https://bit.ly/3fIzI2u

• Beobachtungslisten https://bit.
ly/3nGIdQh

Verkehrsinformationen in Echt-
zeit — Die Vorschriften über Ver-
kehrsinformationen sind überar-
beitet und erweitert worden.

Mit der Ergänzung der Richtlinie 
über Echtzeit-Verkehrsinformati-
onsdienste (2010/40/EU) soll der 
Weg für neue, innovative Dienste 
für Straßenbenutzer geebnet wer-
den. Die bisherigen Datenkatego-
rien (statische Daten, dynamische 
Straßenzustandsdaten und Ver-
kehrsdaten) sind mit der neuen 
delegierten Verordnung vom 
22.1.2022 u.a. um folgende zusätz-
liche Datentypenergänzt worden:

• Standort von Ladepunkten und 
Tankstellen,

• Standort von sicheren Parkplät-
zen und Rastanlagen,

• Beschränkungen der Masse/
Länge/Breite/Höhe,

•  Einbahnstraßen,

• Grenzen von Beschränkungen, 
Verboten oder Verpflichtungen 
mit Geltung in bestimmten 
Zonen,

• derzeitiger Zufahrtsstatus und 
Bedingungen für den Verkehr in 
regulierten Verkehrszonen

• für Ad-hoc-Laden/Betanken,

https://bit.ly/3HvGN2X
https://bit.ly/3HvGN2X
https://bit.ly/3AWOXyM
https://bit.ly/3AWOXyM
https://bit.ly/3rtrzpm
https://bit.ly/3rtrzpm
https://bit.ly/3AZoXCK
https://bit.ly/3rwLz9w
https://bit.ly/3rwLz9w
https://bit.ly/3AeUyjz
https://bit.ly/3qJ2cj2
https://bit.ly/3fIzI2u
https://bit.ly/3nGIdQh
https://bit.ly/3nGIdQh
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Kommunalpolitische Bildung
Angebote der KAS und der KPV für politische Akteure vor Ort
Die KommunalAkademie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung (KAS) ver-
mittelt mit dem Kommunalpoliti-
schen Seminar kommunal- 
politischen Neueinsteigern das not-
wendige Grundlagen- und Orientie-
rungswissen für eine erfolgreiche 
politische Arbeit vor Ort. Nähere 
Informationen und Hinweise zum 
Programm finden Sie im Internet 
unter https://www.kas.de/de/web/
politische-bildung/kommunalaka-
demie

Die Kommunalpolitische Verei-
nigung von CDU und CSU (KPV) bie-
tet über Bildungswerke in einzel-
nen Ländern ebenfalls 
kommunalpolitische Seminare an:

• Nordrhein-Westfalen: https://
www.kpv-nrw.de/bildungswerk.
html

• Sachsen: www.bks-sachsen.de

• Niedersachsen: https://kpv-bil-
dungswerk-nds.de/seminare/

Wir wünschen ein frohes und 
gesegnetes Osterfest!

Fo
to

. D
om

in
ik

 W
eh

lin
g

• öffentlich zugänglichen Lade- 
und Tankstellen, an denen alter-
nativer Kraftstoffe angeboten 
werden.

Derzeit sind die Straßenverkehrs-
behörden und Betreiber verpflich-
tet, Echtzeit-Verkehrsdaten über das 
transeuropäische Straßennetz und 
Autobahnen zur Verfügung zu stel-
len. Mit der Überarbeitung wurde 
diese Verpflichtung auf das gesamte 
Straßennetz, also auch regionale 
und städtische Straßen mit Aus-
nahme von Privatstraßen, ausge-
weitet.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3urT30n

• Verkehrsdaten – Echtzeit https://
bit.ly/3AZssJm

• Verkehrsdaten – Anhänge https://
bit.ly/3sfiJuC

• Richtlinie 2010/40/EU https://
bit.ly/3goaG9o

• Urbane Mobilität https://bit.
ly/3B5yDfg

Taxis und Mietfahrzeuge — Neue 
Leitlinien zur Personenbeförderung 
auf Abruf sollen den Fahrgasttrans-
port mit Taxis und privaten Miet-
fahrzeugen optimieren.

Mit den am 4.Februar 2022 im 
Amtsblatt veröffentlichten Leitli-
nien werden nationale und lokale 
Behörden informiert, wie eine ange-
messene Regulierung diese Dienst-
leistungen nachhaltiger, zugängli-
cher und gerechter werden kann. So 
wird in den Leitlinien

• von Vorschriften abgeraten, die 
zu Leerfahrten führen, wie z. B. 
die Verpflichtung für privat 
gemietete Fahrzeuge, zwischen 
den Fahrten zur Garage zurück-
zukehren,

• von geografischen Beschränkun-
gen abgeraten, die Fahrer daran 
hindern, neue Fahrgäste auf Hin- 

und Rückfahrten von abgelege-
nen Orten zu befördern,

• das Zusammenlegen von Fahr-
gästen, nachhaltigere Fahrzeug-
flotten und die Integration in den 
öffentlichen Verkehr und aktive 
Mobilität gefordert,

• betont, dass die Anforderungen 
um Fahrer zu werden und die 
Betriebsbedingungen einfach 
und verhältnismäßig sein soll-
ten.

Die Leitlinien sind ein Ergebnis des 
umfangreichen Pakets zur urbanen 
Mobilität.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3urT30n

• Leitlinien https://bit.ly/3LpOdan

• Urbane Mobilität https://bit.
ly/3B5yDfg

https://bit.ly/3urT30n
https://bit.ly/3urT30n
https://bit.ly/3AZssJm
https://bit.ly/3AZssJm
https://bit.ly/3sfiJuC
https://bit.ly/3sfiJuC
https://bit.ly/3goaG9o
https://bit.ly/3goaG9o
https://bit.ly/3B5yDfg
https://bit.ly/3B5yDfg
https://bit.ly/3urT30n
https://bit.ly/3urT30n
https://bit.ly/3LpOdan
https://bit.ly/3B5yDfg
https://bit.ly/3B5yDfg
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